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Beratungsfolge Beratungsergebnis 

Organ/Gremium Sitzung am TOP Ja Nein Enth. 

Hauptausschuss 27.11.2017     

Stadtrat 05.12.2017     

 
 

 
Betreff: 
Berufung des Wahlverantwortlichen und seines Stellvertreters zur Landratswahl 
 

 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Wolmirstedt beruft 
 

Herrn Dirk Illgas 
 

zum Wahlverantwortlichen der Stadt Wolmirstedt und 
 

Frau Nancy Heynemann 
 

zur Stellvertreterin des Wahlverantwortlichen 
 
für die am 18.03.2018 stattfindende Landratswahl im Landkreis Börde. 
 
 
 
 
 

Bürgermeister Fachbereich 
einreichender Fachdienst 

  

 
 
 

M. Stichnoth 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
Sachdarstellung: 
 
Am 18.03.2018 findet im Landkreis Börde die Neuwahl zum Landrat statt. Hierfür sind auch 
die Wahlorgane zu berufen.  
 
§ 8a des Kommunalwahlgesetzes Sachsen-Anhalt regelt die Berufung der Wahlverantwortli-
chen.  
 
Weiter regelt das Kommunalwahlgesetz Sachsen-Anhalt in § 9 III, dass Wahlbewerber nicht 
gleichzeitig Wahlleiter seien können. Dieser Regelung wird hier Rechnung getragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Fortsetzung Ergänzungsblatt Nr.            

  Mitwirkungsverbot gem. § 33 KVG LSA bestand nicht   
  Mitwirkungsverbot gem. § 33 Abs.       KVG LSA bestand für         

         

 Finanzielle Auswirkungen?       
  ja  nein       
         

 1 2 3  

 Gesamtkosten der Maßnahme 
(Anschaffungs-/ Herstellungs-
kosten) in Euro: 

Jährliche Folgekosten/-
lasten in Euro: 

Objektbezogene Einnah-
men (Zuschüsse/ Beiträge) 
in Euro: 

 

          

       

 Veranschlagung: im Haushalt              ja                           nein   
  im Haushaltsjahr/Finanzplanjahr  2018   
  Produktkonto:          
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